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Einleitung: Demokratie unter Druck 

Die Demokratie schien im 19. und 20. Jahrhundert unaufhaltsam auf 
dem Vormarsch. Samuel Huntington beschreibt drei »Wellen«. Die 
erste war eine Spätfolge der Revolutionen in Amerika und Frankreich 
und reichte bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die zweite 
begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und stand unter dem 
Einfluss der siegreichen westlichen Alliierten. Die dritte Welle begann 
1974 mit dem Abschütteln autoritärer Regime in Portugal, Spanien 
und Griechenland, brachte die Ablösung zahlreicher Militärregime 
in Südamerika und erfasste nach der Implosion des Kommunismus 
weite Teile Osteuropas und des Balkans. Doch die Entwicklung war 
alles andere als gradlinig. Auf jede Welle folgte ein Rückschlag, eine 
Gegenwelle, in der die Menschen sich wieder von der Demokratie 
abwandten. Und auch der letzten Welle folgt die Ernüchterung auf 
dem Fuß. 

Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus war der westlichen 
Demokratie der Widerpart abhanden gekommen, im Vergleich mit 
dem sie stets gut ausgesehen hatte. Jetzt wurden ihre Mängel unbe-
fangener unter die Lupe genommen. Auch der völkerrechtswidrig 
vom Zaun gebrochene Krieg der USA mit dem Irak, angeblich um 
dessen Bevölkerung zu befreien und wie seinerzeit Deutsche und Ja-
paner zwangsweise zu demokratisieren, hat der Demokratie gescha-
det. Überhaupt dürfte die achtjährige Regierungszeit eines George 
W. Bush mit allen ihren rechtsstaats- und demokratiewidrigen Aus-
wüchsen nicht nur das Ansehen der USA, sondern auch das der De-
mokratie in der ganzen Welt in Misskredit gebrachten haben. Ame-
rika gilt schließlich als deren Mutterland. Als Reaktion darauf ist 
auch die Woge der Begeisterung zu erklären, die Barack Obama, 
der einen demokratischen Neuanfang verhieß, ins Weiße Haus ge-
tragen hat. 

In Asien wird das Ansehen der westlichen Demokratien dadurch 
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untergraben, dass demokratisch verfasste Länder wie Indien und Ja-
pan seit Längerem mit politischen und wirtschaftlichen Problemen 
kämpfen, während das straff geführte Singapur und Parteidiktaturen 
wie China und Vietnam wirtschaftliche Erfolge verzeichnen. Früher 
für selbstverständlich gehaltene Theorien von der Demokratie als Vo-
raussetzung für eine florierende Marktwirtschaft geraten ins Wanken, 
und die derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise, die die ganze Welt 
erfasst, könnte das Vertrauen in Demokratie und Marktwirtschaft 
erst recht erschüttern. Die gleichzeitige Krise beider Systeme macht 
die derzeitige Lage so brisant.

Selbst in etablierten westlichen Staaten mit gefestigten Institutio-
nen wie der Bundesrepublik Deutschland hat die Zufriedenheit mit 
der Funktions- und Leistungsfähigkeit der Demokratie rapide abge-
nommen. Besonders in den fünf Ländern der ehemaligen DDR ist 
die Enttäuschung über die neue Staatsform groß. Umfragen fördern 
geradezu Erschreckendes zu Tage. Immer mehr Menschen zweifeln 
an der Demokratie. Sie beklagen nicht nur einzelne Mängel, sondern 
haben den Glauben an das System selbst verloren. Nach Umfragen ist 
nicht einmal die Hälfte der Bundesbürger mit der Demokratie noch 
zufrieden. Zwei Drittel meinen, die Parteien könnten die politischen 
Probleme nicht mehr lösen.

Der Erfolg der Demokratie beruhte bei uns stets auch auf ihrer Fä-
higkeit, für wirtschaftlichen Wohlstand zu sorgen. Das Wirtschafts-
wunder im ersten Jahrzehnt der jungen Republik trug zur Stabilisie-
rung des politischen Systems in Deutschland bei. Und die Bürger der 
DDR liefen nicht zuletzt wegen der Hoffnung auf Wohlstand zur Bun-
desrepublik über. Deshalb ist zu befürchten, dass der Verfall der wirt-
schaftlichen Sicherheit die Demokratie weiter in Schieflage bringt.

Der 60. Geburtstag des Grundgesetzes, der 20. Jahrestag der fried-
lichen deutschen Revolution sowie 15 anstehende Wahltermine soll-
ten Anlass genug sein, Parteien, Politiker und das von ihnen mani-
pulierte Wahlsystem, das eigentlich als wichtigstes demokratisches 
Machtinstrument der Bürger gedacht war, kritisch zu durchleuchten 
und Reformen anzumahnen. In einem »Superwahljahr« wird zwar 
der Eindruck erweckt, der Bürger habe unheimlich viel zu sagen. In 
Rheinland-Pfalz etwa kann er am 7. Juni bis zu acht Wahlzettel aus-
füllen, und dann kommt am 27. September noch die Bundestagswahl. 
Doch gleichzeitig wird auch deutlich, dass dem Bürger sein Einfluss 
nur vorgegaukelt wird und er in Wahrheit – ähnlich wie bei einem 
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großen Sportereignis – praktisch nur die Rolle eines Zuschauers in-
nehat. Nicht einmal, wer Abgeordneter wird und wer regieren soll, 
können die Bürger bestimmen. Die wichtigsten demokratischen Ent-
scheidungen werden von Parteiführungen in Kungelrunden über die 
Köpfe der Wähler hinweg getroffen. Und alle Versuche, unsere demo-
kratische Infrastruktur zu verbessern, brechen sich am egoistischen 
Widerstand der politischen Klasse, der wohl nur durch die organisa-
torische Stärkung des Volkes selbst überwunden werden kann, etwa 
durch direkte Demokratie und Reformen des Wahlrechts.

Die Unzufriedenheit mit unserer Demokratie spiegelt sich im Zu-
stand des Parteien- und Wahlsystems wider. Er äußert sich in der 
Erosion der Volksparteien, die sich in ihrem Kampf um die Mitte im-
mer ähnlicher werden und die Wähler immer ratloser zurücklassen. 
In zweistelligen Prozentzahlen kündigt das Volk den Volksparteien 
die Gefolgschaft auf. Wahlverweigerung und Protestwahl heißen die 
Stichworte. Warum auch sollten Bürger, die den Parteien nichts mehr 
zutrauen und nicht wissen, was ihre Stimme bewirkt, noch zur Wahl 
gehen? Die Mitgliedschaft der Noch-Volksparteien nimmt rapide ab, 
und die verbliebenen Genossen werden immer älter. Gerade diejeni-
gen Parteien, die sich stets als Garanten politischer Stabilität gesehen 
haben, befinden sich im freien Fall, und ein Ende ist nicht abzusehen. 
Die politische Mitte fühlt sich nicht mehr adäquat repräsentiert. Als 
Kehrseite des Schrumpfungsprozesses erstarken die kleineren im Par-
lament vertretenen Parteien: die FDP, die Grünen und nicht zuletzt 
die Linke. Seitdem diese Partei ihren Einfluss auch auf den Westen 
erstreckt, ist aus dem Vier- ein Fünfparteiensystem geworden, was 
undurchsichtigen Koalitionsabsprachen hinter verschlossenen Türen 
noch größeres Gewicht verschafft. Der Stimmengewinn des einen 
oder anderen Lagers, Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, reicht meist nicht 
mehr zur Mehrheit. Die Regierungsbildung wird zum Lotteriespiel. 
In Thüringen und im Saarland, wo die CDU bisher alleine herrschte, 
könnte die Linke nach der Landtagswahl am 30. August 2009 sogar 
Regierungspartei werden. Selbst Wählervereinigungen, die sich bis-
lang auf die Kommunen konzentrierten, hatten in Bayern erstmals 
auf Landesebene Erfolg und wollen in ihrem Überschwang auch bei 
der Europa- und der Bundestagswahl angreifen.

Die Volksparteien reagieren auf den Rückgang von Mitgliedern 
und Wählern nicht etwa, indem sie die Ursachen analysieren und auf 
Abhilfe sinnen, sondern mit umso stärkerer Abschottung und Miss-
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achtung des Souveräns. Der Politikerverdrossenheit der Bürger ent-
spricht die Verdrossenheit beleidigter Politiker über die Bürger. So 
droht ein Spiraleffekt, der die Demokratie auf Dauer erst recht gefähr-
det. Wenn Volksparteien nach innen und außen unattraktiv werden, 
sollten sie eigentlich ihr personelles Angebot verbessern und Men-
schen präsentieren, denen Mitglieder und Wähler vertrauen können 
und denen sie etwas zutrauen. Doch gerade hier herrscht Fehlanzeige. 
Die politische Klasse hat das System so gestaltet und das Wahlrecht 
derart deformiert, dass das Personal ganz hinter der Partei zurück-
tritt, ja geradezu hinter dem Parteilabel versteckt wird. Und in der 
Partei kommt hoch, wer sich ihrer Räson unterwirft. Das sind dann 
alles andere als charismatische Persönlichkeiten, obwohl die Men-
schen danach geradezu lechzen. Die politische Klasse hat sich damit 
selbst in eine Sackgasse manövriert.

Politik und Politiker tun zu wenig und zu viel, nur jeweils an der 
falschen Stelle: Sie verschleppen die nötigen Reformen unserer demo-
kratischen Infrastruktur, schotten sich ab und bauen gleichzeitig ihre 
eigene Stellung immer weiter aus. Statt den Bürger in seine demokra-
tischen Rechte einzusetzen, entmündigen sie ihn sogar bei der Aus-
wahl der Wahlkampfthemen, machen sich den Staat zur Beute und 
begeben sich gleichzeitig in die Abhängigkeit der Wirtschaft. Beide 
Entwicklungsstränge, die Entmündigung der Bürger und die Beto-
nierung der Position der politischen Klasse, hängen eng zusammen: 
Die Entmachtung der Wähler immunisiert die politische Klasse gegen 
die Kontrolle durch die Bürger; so kann sie ihren selbst bestimmten 
Status ungestört genießen. Die Beseitigung der Verantwortlichkeit ge-
genüber den Wählern, die die Politik aus Eigeninteresse herbeigeführt 
hat, treibt sie aber nur umso ungeschützter in die Fänge gut organi-
sierter Lobbygruppen und zu medienwirksamen Schnellschüssen. Da 
die Enthüllung der Zusammenhänge von der politischen Klasse mit 
aller Kraft hintertrieben wird, gilt es ganz bewusst gegenzuhalten. Da-
bei hilft es, die richtige Perspektive einzunehmen: Statt der Sicht von 
Berufspolitikern muss die des Bürgers als des eigentlichen Souveräns 
in der Demokratie im Mittelpunkt stehen. Um seine Interessen muss 
es gehen. Wenn überhaupt, kann dies nur in der Vorwahlzeit gelin-
gen, wo die Politiker sich gegenüber den Anliegen der Bürger sensi-
bel zeigen müssen. 
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A. Das Grundproblem 

I.  Entscheidung der Politik in eigener Sache: 
Gestaltung des Wahlrechts

Politiker sind an das Gemeinwohl gebunden. Das ist eine Verfassungs-
pflicht, die auch Bürger und Medien öffentlich einfordern. Politiker 
pflegen denn auch nicht müde zu werden, ihre Handlungen und Pro-
gramme als gemeinwohlkonform darzustellen. Doch was unter dem 
Begriff »Gemeinwohl«, den alle Welt im Munde führt, eigentlich kon-
kret zu verstehen ist, ist unklar. Philosophen mögen früher geglaubt 
haben, das Gemeinwohl »schauen« zu können. Sie plädierten deshalb 
für ein Philosophen-Königtum. Auch Diktatoren und ideologisch Ver-
blendete behaupten oft, genau zu wissen, was dem Volke fromme. In 
einer Demokratie dagegen, in der die Regierenden ihre Legitimation 
auf den Willen des Volkes gründen, lässt sich im Vorhinein oft nicht 
positiv feststellen, was richtig und gut ist. Zu unterschiedlich sind die 
Auffassungen und Interessen der Menschen, der Parteien und Ver-
bände. In der pluralistischen Demokratie herrscht deshalb Skepsis 
gegenüber absoluten Wahrheiten. Gewiss, (fast) alle sind für Freiheit, 
Gleichheit, Gerechtigkeit und Frieden, und diese Grundwerte sind in 
unseren Verfassungen ja auch verbürgt. Was das aber in der konkreten 
Situation bedeutet, darüber gibt es immer wieder Streit, zumal da die 
Grundwerte regelmäßig unterschiedliche Anforderungen stellen und 
es deshalb auf ein ausgewogenes Mischungsverhältnis ankommt.

In dieser Lage gewinnen der Prozess der Willensbildung und die 
Ordnung dieses Prozesses zentrale Bedeutung. Es geht um den orga-
nisatorischen Rahmen und die Spielregeln, nach denen die Prozesse 
ablaufen, kurz: um das System der Willensbildung. Weist dieses Män-
gel auf, so werden auch die daraus hervorgehenden Entscheidungen 
in ihrer Summe regelmäßig unausgewogen und fehlerhaft sein. 

Gewiss, auch die Personen, denen politische Macht anvertraut 
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wird, ihre Weitsicht und ihre Integrität sind von großer Bedeutung 
für die Sicherung gemeinwohlorientierter Politik. Aber es sind die 
Verfassung, die Institutionen und Verfahren, die darüber entscheiden, 
welche Arten von Menschen an die Macht kommen, welche Spiel-
räume sie besitzen und in welche Richtung sie typischerweise agie-
ren. Deshalb ist die befriedigende Ordnung politischer Prozesse von 
so grundlegender Wichtigkeit.

Wenn wir auch nicht sagen können, was »Gemeinwohl« konkret 
beinhaltet, so ist doch eines gewiss: Voraussetzung dafür, dass die 
Menschen Gesetze und andere politische Entscheidungen akzeptie-
ren können, ist, dass das System der politischen Willensbildung an-
gemessen ausgestaltet ist und die unterschiedlichen Auffassungen be-
rücksichtigt und in die Abwägungen einbezogen werden. Genau das 
zu gewährleisten ist der Idee nach eine zentrale Aufgabe der Staats-
verfassung. Sie will – mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts – 
»durch ein System rechtlich gesetzter oder vorausgesetzter Spielre-
geln« und eine von ihr konstituierte »Ordnung … das Gesamtwohl 
schließlich in einer für alle zumutbaren Weise« verwirklichen. Hier 
aber stellt sich die Gretchenfrage, ob das Grundgesetz diese Ausge-
wogenheit noch garantieren kann. Sind nicht wesentliche Teile des 
Grundgesetzes wörtlich aus früheren Verfassungen abgeschrieben, 
obwohl die Verhältnisse sich inzwischen völlig gewandelt haben und 
ganz neue Akteure auf den Plan getreten sind? Die Wirklichkeit wird 
heute von politischen Parteien, in denen Berufspolitiker das Sagen ha-
ben, dominiert, ohne dass es wirksame Schranken gegen deren Macht-
missbräuche gäbe. Auch die Verfassungsprobleme, die von Großun-
ternehmen, Interessenverbänden und Medien ausgehen, waren den 
Vätern der Verfassung in der heutigen Form noch nicht bekannt.

Wir stehen also vor der Aufgabe, die bestehende Organisation der 
politischen Willensbildung darauf zu überprüfen, ob sie – angesichts 
der neuen Verhältnisse und der Aufgaben, vor denen unsere Gemein-
schaft heute steht – noch passt und in welche Richtung sie gegebenen-
falls fortentwickelt werden muss, zugleich geht es aber auch darum, 
wie eventuelle Änderungen – notfalls gegen Widerstand – durchge-
setzt werden können. Die Analyse des Systems, die Entwicklung adä-
quater Steuerungsvorkehrungen und ihre Durchsetzung sind letztlich 
der strategische Punkt, der ins Zentrum aller Betrachtungen zu stel-
len ist. Anders sind grundlegende politische Probleme unseres Landes 
nicht in den Blick und in den Griff zu bekommen.
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Tatsächlich haben wir in wichtigen Bereichen geradezu das Gegen-
teil einer angemessenen Ordnung. Ein elementares Problem unserer 
Verfassung liegt darin, dass Politiker, also die Akteure selbst, über die 
Regeln der Macht, also des Erwerbs, der Ausübung und des Behalts 
der Macht, entscheiden. Bürger und Wähler sind außen vor. Politiker 
sitzen im Innersten des Staates an den Schalthebeln und beherrschen 
in Parlamenten und Regierungen die Gesetzgebung, die öffentlichen 
Haushalte. Und sie können sogar die Verfassungen, die sie eigentlich 
binden sollten, ändern – in ihrem Sinne. Die zentralen staatlichen 
Institutionen werden Wachs in ihren Händen. Damit gewinnt das 
Problem der Entscheidung des Parlaments in eigener Sache, auf wel-
ches der Verfasser schon früh hingewiesen hat, zentrale Bedeutung.1 
Unsere gesamte Rechtsordnung ist von einem elementaren Grundsatz 
durchzogen: Kein Richter, kein Beamter, niemand, dem das Recht 
Macht anvertraut, darf in eigener Sache entscheiden. Denn dann ist 
er nicht mehr unbefangen und neutral, vielmehr versucht, seine Macht 
im eigenen Interesse zu missbrauchen, so dass Ausgewogenheit und 
Gerechtigkeit auf der Strecke bleiben. Zumindest begründen solche 
Interessenkollisionen den bösen Schein korruptiven Handelns zum 
eigenen Vorteil. Zur Sicherung korrekter Entscheidungen und zum 
Schutze des Vertrauens der Rechtsgenossen in Gerichte und Verwal-
tungsbehörden finden sich deshalb in allen Prozess- und Verfahrens-
gesetzen strikte Verbote: Kein Richter oder Verwaltungsbeamter darf 
an einer Entscheidung mitwirken, an der er ein unmittelbares Eigen-
interesse haben kann. Er ist in solchen Fällen von der Entscheidung 
ausgeschlossen. 

Ähnliche Interessenkollisionen, wie sie die Rechtsordnung überall 
zu verhindern sucht, bestehen nun aber auch, wenn das Parlament 
in eigener Sache entscheidet, mag dies auch in Form eines Gesetzes 
geschehen. Die Parallele zum Gerichtsverfahren liegt umso näher, als 
der Prozess der politischen Willensbildung in der parlamentarischen 
Demokratie historisch und analytisch aus dem gerichtlichen Prozess 
hervorgegangen ist. Seit alters darf ein Richter sich nicht allein auf 
den Vortrag einer Seite stützen, sondern muss beide Seiten anhören. 

1 Heinrich Lang, Gesetzgebung in eigener Sache, 2007, S. 16: »In die verfas-
sungsrechtliche Debatte eingebracht wurde der Ausdruck [gemeint ist der Aus-
druck ›Entscheidung des Parlaments in eigener Sache‹] von Hans Herbert von 
Arnim.«
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Dieser Grundsatz (»audiatur et altera pars«) hört sich im alten deut-
schen Recht so an: »Eenes Mannes Rede ist keenes Mannes Rede.« 
Die unterschiedlichen Interessen muss der Richter sorgfältig gewich-
ten und distanziert – Justitia trägt deshalb auf vielen Abbildungen 
eine Augenbinde – abwägen. Entscheidet er dagegen in eigener  Sache, 
stehen seine eigenen Interessen mit auf dem Spiel, dann fehlt die un-
erlässliche Unbefangenheit und Neutralität. Deshalb galt schon im 
römischen Recht der allgemeine Grundsatz, dass niemand Richter in 
eigener Sache sein dürfe (»Nemo iudex in causa sua«). Ganz ähnlich 
kann auch der Gesetzgeber nicht mehr als unbefangen und neutral an-
gesehen werden, wenn das Parlament in eigener Sache entscheidet.

Das Bundesverfassungsgericht hat das Problem der Gesetzgebung 
in eigener Sache erkannt. Es hat diesen Begriff in seinem Diätenur-
teil von 1975 übernommen und daran besondere Transparenzanfor-
derungen geknüpft, damit wenigstens die öffentliche Kontrolle ihre 
Wirkung entfalten kann. Das Gericht formuliert so:

»In einer parlamentarischen Demokratie lässt es sich nicht ver-
meiden, dass das Parlament in eigener Sache entscheidet, wenn es 
um die Festsetzung der Höhe und um die nähere Ausgestaltung der 
mit dem Abgeordnetenstatus verbundenen finanziellen Regelungen 
geht. Gerade in einem solchen Fall verlangt aber das demokratische 
und rechtsstaatliche Prinzip (Art.  20 GG), dass der gesamte Willens-
bildungsprozess für den Bürger durchschaubar ist und das Ergebnis 
vor den Augen der Öffentlichkeit beschlossen wird. Denn dies ist die 
einzige wirksame Kontrolle. Die parlamentarische Demokratie ba-
siert auf dem Vertrauen des Volkes; Vertrauen ohne Transparenz, die 
erlaubt zu verfolgen, was politisch geschieht, ist nicht möglich.«1

In seinem Parteienfinanzierungsurteil von 1992 hat das Gericht 
das Problem der Entscheidung in eigener Sache in folgende Formu-
lierung gekleidet:

»Ähnlich wie bei der Festlegung der Bezüge von Abgeordneten und 
sonstigen Inhabern politischer Ämter ermangelt das Gesetzgebungs-
verfahren in diesem Bereich [gemeint war die Parteienfinanzierung] 
regelmäßig des korrigierenden Elements gegenläufiger politischer In-
teressen, ein Umstand, dem durch die Einschaltung objektiven Sach-
verstandes abzuhelfen deshalb naheliegt.«2

1 BVerfGE 40, 296 (327).
2 BVerfGE 85, 264 (292).
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Ein aktuelles Beispiel, wie das Parlament seine Gesetzgebungsbe-
fugnis in eigener Sache missbraucht – in diesem Fall durch das Unter-
lassen längst fälliger Gesetzgebung –, ist sein Verhalten gegenüber 
der Abgeordnetenkorruption. Korruption von Abgeordneten ist in 
Deutschland seit Langem straflos. Beamte stehen mit einem Bein im 
Gefängnis, wenn sie Geschenke annehmen. Dagegen ist Abgeordne-
ten alles erlaubt. Ihnen kann man – ganz legal – einen Sack Geld zu-
kommen lassen. Das ständige öffentliche Bohren, diese Gesetzeslücke 
zu schließen,1 hat den Bundestag zwar schon 1994 veranlasst, einen 
§  108e in das Strafgesetzbuch einzufügen. Doch der ist ein zahnloser 
Tiger, ein reines Alibigesetz. Er bestraft nur den Kauf der Stimme 
eines Abgeordneten im Parlament. Der Stimmenkauf in der Frak-
tion, in der die Entscheidungen des Plenums vorbereitet werden, das 
nachträgliche Dankeschön und sämtliche anderen Formen des Miss-
brauchs des politischen Einflusses zu Gunsten eines finanzstarken 
Interessenten bleiben straflos. Abkommen der EU und der Vereinten 
Nationen gegen Korruption, die Deutschland längst unterzeichnet hat 
und die eigentlich für Bananenrepubliken gedacht waren, werden nur 
deshalb vom Bundestag nicht ratifiziert und in Kraft gesetzt, weil er 
dann wirksame Vorschriften gegen Abgeordnetenkorruption erlassen 
müsste. Und dann könnte manch eingerissener, aber lukrativer Miss-
stand unter Strafe stehen. Zwar behaupten betroffene Abgeordnete, 
gegen solch überfällige Maßnahmen bestünden verfassungsrechtliche 
Einwände. Aber das sind Schutzbehauptungen, wie erst jüngst wie-
der ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags 
klargestellt hat.2 

In der Staatsrechtslehre wurde gelegentlich ein Verbot gesetzgebe-
rischer Entscheidungen (oder Nicht-Entscheidungen) in eigener Sache 
angeregt. Hildegard Krüger hat dies für Diäten und Wilhelm Henke 
für die Parteienfinanzierung gefordert. Das Bundesverfassungsgericht 
ist dem nicht gefolgt. Dem Gesetzgeber zu verbieten, über Abgeordne-
tendiäten und Parteienfinanzierung zu entscheiden, würde dem Wort-
laut des Grundgesetzes widersprechen. Dieses sieht nämlich vor, dass 

1 Hans Herbert von Arnim, Abgeordnetenkorruption, Juristenzeitung 1990, 
S.  1014 ff.; ders., Die Partei, der Abgeordnete und das Geld, 1. Aufl., Mün-
chen 1991, S.  193 ff.

2 Ariane Schenk, Rechtsfragen im Kontext der Abgeordnetenkorruption, Sep-
tember 2008.
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der Status von Abgeordneten und Parteien durch »Bundesgesetze« zu 
regeln ist, und dafür kommt jedenfalls im Bund – nach derzeitigem 
Verfassungsstand – eben nur eine Entscheidung des Parlaments in 
Betracht. 

Schaut man allerdings genauer hin, ist dies nur die halbe Wahrheit. 
Hinzugefügt werden muss, dass die Situation sich völlig geändert hat 
gegenüber derjenigen, die die Väter des Grundgesetzes von 1949 noch 
vor Augen hatten. Das Abgeordnetenmandat wurde damals noch als 
Ehrenamt verstanden, für welches es lediglich eine Aufwandsentschä-
digung gab, und eine staatliche Parteienfinanzierung konnten sich 
die Verfassungsväter noch gar nicht vorstellen. Sie kannten die Pro-
bleme also noch gar nicht, die sich durch den Ausbau der Diäten zur 
»Vollalimentation« und durch die Einführung der staatlichen Partei-
enfinanzierung erst ergeben haben. Es liegt deshalb heute, bei einer 
völlig neuen Lage, nahe, zumindest über rechts- und verfassungspo-
litische Konsequenzen aus Entscheidungen des Parlaments in eigener 
Sache nachzudenken. 

Politiker verteidigen sich gegen Kritik regelmäßig mit dem Hin-
weis, sie könnten gar nicht anders als selbst entscheiden. Dabei beru-
fen sie sich auf das Grundgesetz, verschweigen aber, dass es in ihrer 
Hand liegt, die – insoweit überholte – Verfassung durch Einführung 
direktdemokratischer Verfahren zu ergänzen, und sie dafür die Ver-
antwortung tragen, dass dies trotz der offensichtlichen Mängel bis-
her nicht geschehen ist. 

Im Übrigen gibt es in den Bundesländern nicht nur Parlaments-, 
sondern schon jetzt auch Volksgesetze, die im Wege von Volksbegeh-
ren initiiert und durch Volksentscheid beschlossen werden. Und das 
Volk ist gewiss ein besserer Richter, wenn es um die Bezahlung seiner 
Vertreter, das Verbot unlauterer Beeinflussung und die Subventionie-
rung politischer Parteien geht, als in eigener Sache befangene Parla-
mentarier. Die verfassungsrechtlich vorgeschriebene Regelung »durch 
Gesetz« braucht also keineswegs ein Parlamentsgesetz zu meinen. In 
den Ländern kann – schon jetzt und ohne jede Verfassungsänderung – 
keine Rede davon sein, die Parlamente müssten von Verfassung wegen 
selbst entscheiden. Ja, es spricht sogar umgekehrt viel dafür, dass Re-
gelungen, die bisher vom Parlament in eigener Sache getroffen wer-
den, in Zukunft vom Volk entschieden werden müssen.
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Wahlsysteme

Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache beschränken sich 
aber nicht auf Diäten, Parteienfinanzierung und unangemessene Ein-
flussnahmen. Auch über das Wahlrecht (einschließlich der Usancen 
bei Aufstellung der Kandidaten), die Größe der Parlamente und die 
Ausgestaltung des Föderalismus entscheiden allein Politiker, also die 
Betroffenen selbst.

In der Tat: In kaum einem anderen Bereich sind Parlamentarier »so 
sehr im Eigeninteresse befangen wie bei der Wahlgesetzgebung« (so 
mit Recht der Staatsrechtslehrer Hans Meyer). Da Wahlen die Macht 
im Staate verteilen, werden Wahlgesetze (einschließlich der Konven-
tionen bei der Rekrutierung und Aufstellung der Kandidaten) weni-
ger nach Abwägung der objektiven Vor- und Nachteile im Lichte der 
Verfassungsprinzipien konzipiert, auch wenn diese öffentlich immer 
wieder beschworen werden, sondern insgeheim und ganz entschieden 
nach Gesichtspunkten der Macht und des Status derer, die gerade im 
Parlament sind. Wahlgesetze sind Wettbewerbsordnungen für Abge-
ordnete und Parteien, und diese sind natürlich versucht, sie nach ih-
ren Interessen zu formen. Daher gehört es zu den wichtigsten Aufga-
ben der Wissenschaft, hier wie bei allen Gesetzen, die die Politik in 
eigener Sache beschließt, besonders wachsam zu sein, damit gerade 
die grundlegenden Regeln des Machterwerbs fair ausgestaltet sind. 
Manipulationsgefahren gehen in drei Richtungen:

– Die Regierungsmehrheit ist versucht, das Wahlrecht zur Sicherung 
des eigenen Machterhalts und damit auf Kosten der parlamenta-
rischen Opposition zu manipulieren. 

 Regierung und parlamentarische Opposition sind gemeinsam ver-
sucht, das Wahlrecht so zuzuschneiden, 

– dass sie vor außerparlamentarischen und innerparteilichen Heraus-
forderern möglichst abgeschirmt werden und

– die Wähler ihnen möglichst wenig anhaben können.

Die Geschichte des Wahlrechts bietet zahlreiche Belege, wie Mehr-
heitsparteien sich lästige Konkurrenten durch wahlrechtliche Ein-
griffe vom Hals zu schaffen suchten. Besonders krass war dies in den 
ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als es noch keine Verfas-
sungsgerichte gab, die parlamentarische Mehrheiten hätten zügeln 
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können. Die Geschichte des damaligen Landeswahlrechts, etwa in 
Hamburg und Schleswig-Holstein, ist, wie die Historikerin Merith 
Niehuss, die dies näher untersucht hat, schreibt, »eine Geschichte 
von Manipulation und Machenschaften …, die nicht nur die Macht 
der großen Parteien befestigten und zum Teil begründeten, sondern 
die auch das gesamte bundesdeutsche Parteienspektrum maßgeblich 
beeinflusst haben«.

Wie außerparlamentarische Herausforderer fallbeilartig eliminiert 
wurden, zeigt etwa die zeitweise Ausschaltung kommunaler Wähler-
gemeinschaften, denen in Nordrhein-Westfalen und dem Saarland 
jahrelang die Kandidatur bei Wahlen, auch in den ureigensten Betä-
tigungsbereichen der Wählergemeinschaften, den Kommunen, durch 
die dortigen Landesgesetze verboten war, bevor das Bundesverfas-
sungsgericht das Verbot schließlich aufhob.

Und die Parlamentswahlen derart auszugestalten, dass die Wähler 
praktisch nichts mehr zu sagen haben, sondern parteiinterne Gremien 
entscheiden, wer ins Parlament kommt, daran haben alle Parlamenta-
rier ein vitales Interesse. Hier, wie auch bei der finanziellen Ausgestal-
tung des Abgeordneten- und des Parteienstatus, wird ganz deutlich, 
dass Parlamentarier, partei- und fraktionsübergreifend, gemeinsame 
Interessen haben, die sie aufgrund ihrer privilegierten Position mitten 
im Staat auch durchsetzen können. Auf dieser Erkenntnis beruhen der 
Begriff und das Konzept der »politischen Klasse«, welche der Verfas-
ser entwickelt hat1 und denen seit geraumer Zeit zahlreiche politik-
wissenschaftliche Veröffentlichungen gewidmet sind.2 

Lediglich auf kommunaler Ebene verbleiben noch gewisse Nischen, 
die dem totalen Zugriff der Parteien und ihrer politischen Klasse ent-
zogen sind. Bei der Direktwahl von Bürgermeistern haben auch Kan-
didaten kleiner und außerparlamentarischer Parteien eine Chance. Bei 
der Besetzung der Stadträte kann der Wähler aufgrund eines bürger-
nahen Wahlrechts wirklich auswählen. Bezeichnenderweise mussten 
diese Errungenschaften aber meist – gegen den Widerstand der poli-
tischen Klasse – durch direkte Demokratie durchgesetzt werden.

Wie das Bundesverfassungsgericht schon im Diätenurteil erkannt 

1 Hans Herbert von Arnim, Die Partei, der Abgeordnete und das Geld, 1991; 
ders., Der Staat als Beute, 1993.

2 Siehe vor allem Klaus von Beyme, Die politische Klasse im Parteienstaat, 
1993.
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hat, ist, solange das Volk nicht selbst entscheiden kann, die Öffent-
lichkeit (neben dem Gericht selbst) das einzige wirksame Gegenge-
wicht gegen missbräuchliche Entscheidungen des Parlaments in eige-
ner Sache. Deshalb suchen die Parlamente die öffentliche Kontrolle 
dadurch zu unterlaufen, dass sie Eigenbegünstigungen, die offen nie-
mals zu rechtfertigen wären, möglichst verstecken. Das führt leicht zu 
aberwitzigen Komplizierungen der Gesetze. »Wenn du nicht überzeu-
gen kannst, musst du verwirren«, sagt schon das Sprichwort. Und im 
Wahlrecht, im Abgeordneten- und Parteienrecht wird die Losung so 
umgesetzt, dass kein Bürger die Regelungen mehr versteht und Fach-
leute sie mühsam dechiffrieren müssen. 

Im Interesse der politischen Klasse liegt es auch, die Zahl der zur 
Verfügung stehenden Posten, von denen man gut leben kann, aus-
zuweiten und sich notwendigen Kürzungen zu widersetzen. Dies er-
folgt 

– einmal dadurch, dass neue Posten geschaffen werden, die es vorher 
nicht gab (z. B. Parlamentarische Staatssekretäre und Abgeordne-
tenmitarbeiter) oder die der politischen Klasse nicht zur Verfügung 
standen (etwa durch Politisierung von eigentlich als unpolitisch ge-
dachten Beamten- und anderen Stellen),

– oder aber dadurch, dass bestehende Posten vermehrt wurden (etwa 
Stellen für politische Beamte, für Fraktions- und Stiftungsmitar-
beiter); auch die Zahl der stellvertretenden Parlamentspräsidenten 
wurde aufgebläht, 

– oder schließlich dadurch, dass bisher ehren- oder nebenamtliche 
Posten zu hauptamtlichen gemacht wurden (z. B. Abgeordnete von 
Landesparlamenten und hauptberufliche Beigeordnete in Städten).

Die eigentlich dringend notwendige Gebietsreform und die damit ein-
hergehende Verkleinerung der Zahl der Bundesländer stößt auch des-
halb auf Widerstand, weil dadurch die Zahl der zur Verfügung ste-
henden politischen Positionen verkleinert würde.

Resümee

Alle hier angesprochenen Themen sind dadurch gekennzeichnet, dass 
es um Regeln der Machtverteilung geht. Ihre befriedigende Ausgestal-
tung wäre eigentlich grundlegend wichtig; sie ist – wegen der Ent-
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scheidungen in eigener Sache und der elementaren Interessen von 
Politikern, die auf dem Spiel stehen – aber besonders gefährdet. Als 
Gegengewichte kommen neben der Verfassungsrechtsprechung die 
öffentliche Kontrolle, ein reformiertes Wahlrecht und die Volksge-
setzgebung in Betracht. Die Väter des Grundgesetzes kannten die Pro-
bleme, die erst mit der immer rücksichtsloseren Etablierung des Par-
teienstaates entstanden sind, noch nicht und konnten deshalb auch 
keine Vorkehrungen dagegen treffen. Umso wichtiger ist es, dass sich 
neben der Wissenschaft auch wachsame Bürger und kritische Medien 
ihrer annehmen. 

II.  Beseitigung des Wettbewerbs: politische Kartelle 

Die Parlamentsmehrheit entscheidet über die Regeln der Macht in 
eige ner Sache. Das wurde bereits dargestellt, verlangt aber noch eine 
wichtige Ergänzung. Paukt die Mehrheit solche Entscheidungen näm-
lich gegen die Opposition durch, so kann sie dies (politisch) teuer zu 
stehen kommen. Denn dann droht die Opposition gegen unpopuläre 
oder gar offensichtlich missbräuchliche »Selbstbedienung« Sturm zu 
laufen und die Öffentlichkeit dagegen aufzubringen. Die Folge: Die 
Chancen der bisherigen Mehrheit bei der nächsten Wahl können sich 
verschlechtern. Darin liegt ja gerade der »Witz« des Parteienwettbe-
werbs, dass der Wähler missbräuchliche Entscheidungen sanktionie-
ren kann und die Mehrheit sie deshalb – aus höchst eigenem Inte-
resse – von vornherein unterlässt. Die Möglichkeit, in eigener Sache 
zu entscheiden, kann deshalb zu missbräuchlichen Entscheidungen 
führen, muss es aber nicht. Sie ist nur eine notwendige Bedingung 
für unangemessene Selbstbedienung, nicht unbedingt auch eine hin-
reichende. Erst wenn die Ausschaltung des Wettbewerbs durch Ein-
bindung auch der Opposition hinzukommt, kann man sich weitge-
hend ungestraft bedienen, und keiner braucht zu befürchten, dass die 
parlamentarische Konkurrenz daraus politisches Kapital schlägt. Ist 
die parlamentarische Opposition mit im Boot, mag die Öffentlich-
keit zwar immer noch protestieren, falls missbräuchliche Beschlüsse, 
die ja oft verdeckt erfolgen und bis zur Unkenntlichkeit verklausu-
liert sind, überhaupt bemerkt werden. Angesichts des Konsenses der 
Parlamentsparteien fällt der öffentliche Protest, wenn er überhaupt 
stattfindet, meist harmlos aus. Solche Absprachen, die den Wettbe-
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werb ausschalten und den Wähler entmachten, nennt man politische 
Kartelle. Sie stehen in krassem Widerspruch zur Idee der parlamen-
tarischen Demokratie. Sie weiten aber den Spielraum der politischen 
Klasse, ungestraft in eigener Sache entscheiden zu können, gewaltig 
aus und werden von ihr insgeheim, manchmal aber auch ganz offen 
angestrebt.

Eine ganze Reihe von institutionellen Eigenheiten unseres bundes-
republikanischen Systems erleichtert nun die gar zu enge Koopera-
tion der Parteien, vermindert den politischen Wettbewerb und bildet 
sozusagen den Kitt für politische Kartelle.

Eine zentrale Rolle spielt das deutsche Verhältniswahlrecht. Es be-
wirkt, dass in der Regel keine Partei allein schon aufgrund der Wahl 
die nötige Mehrheit erhält. Wer regieren will, muss sich mit ande-
ren Parteien zu einer Koalition zusammenschließen. Ohne Koaliti-
onsvereinbarung von zwei oder mehr Parteien kommt eine Regie-
rungsbildung nicht zustande. Das gilt erst recht, seitdem die Linke 
flächendeckend in die deutschen Parlamente einzieht und aus dem 
bisherigen Vier- ein Fünf-Parteiensystem geworden ist, von der NPD 
in den Landtagen von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern und 
der DVU im brandenburgischen Landtag ganz zu schweigen. Nach 
dem Erfolg der Freien Wähler bei der bayerischen Landtagswahl 2008 
bleibt abzuwarten, ob nicht sogar noch eine weitere Gruppierung 
auch außerhalb Bayerns eine parlamentarische Rolle spielen und des-
halb das Schmieden von Koalitionen nach der Wahl noch kompli-
zierter und die Angewiesenheit der Parteien aufeinander noch grö-
ßer wird. Das Wahlrecht und die darauf beruhende Entwicklung der 
Parteienlandschaft begünstigen auf diese Weise ein ausgesprochen 
kooperatives Klima. Die Parteien wollen die Basis für eine mögliche 
Zusammenarbeit mit anderen nicht in Frage stellen, was ihre Bereit-
schaft zum Wettbewerb schwächt. Das wird exemplarisch an den 
letzten Landtagswahlen in Hessen deutlich. Die FDP hatte es vor der 
Wahl im Januar 2008 noch rigoros abgelehnt, mit den Grünen zu-
sammenzugehen, ebenso die SPD mit der Linken. Vor der erneuten 
Wahl am 18. Januar 2009 hatten beide derartige Koalitionen nicht 
mehr ausgeschlossen.

Damit steht das bundesrepublikanische Modell im Gegensatz zum 
britischen. Dort werden die Parlamente nach der (relativen) Mehr-
heitswahl gewählt. Das verschafft der einen oder anderen Partei in 
der Regel die Mehrheit. Der Wähler entscheidet damit abschließend 
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